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§ 10 KSchG Umfang der
Vertretungsmacht und mündliche

Zusagen
 KSchG - Konsumentenschutzgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

1. (1)Eine Vollmacht, die ein Unternehmer erteilt hat, erstreckt sich im Verkehr mit Verbrauchern auf alle

Rechtshandlungen, die derartige Geschäfte gewöhnlich mit sich bringen; besondere gesetzliche Regeln über den

Umfang der Vollmacht bleiben davon unberührt. Eine Beschränkung dieser Vollmacht ist dem Verbraucher

gegenüber nur wirksam, wenn sie ihm bewußt war.

2. (2)War dem Verbraucher die Beschränkung der Vollmacht nur infolge grober Fahrlässigkeit nicht bewußt, so hat

der Unternehmer – unbeschadet der Geltendmachung dieses Umstandes nach anderen Bestimmungen – das

Recht, vom Vertrag zurückzutreten; der Rücktritt muß unverzüglich nach Kenntnis des Unternehmers von der

Überschreitung durch den Vertreter und den Umständen, aus denen sich die grobe Fahrlässigkeit des

Verbrauchers ergibt, erklärt werden.

3. (3)Die Rechtswirksamkeit formloser Erklärungen des Unternehmers oder seiner Vertreter kann zum Nachteil des

Verbrauchers vertraglich nicht ausgeschlossen werden.
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